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Das BMWi hat das BIBB mit Schreiben vom 3. bzw. 4.10.2006 angewiesen, zur Feststellung 

der Gleichstellung von Prüfungszeugnissen verschiedener Berufsfachschulen gem. § 50 

Abs. 1 BBiG bzw. § 40 Abs. 1 HwO die notwendigen Überprüfungen und gutachterlichen 

Stellungnahmen durchzuführen. Diese Überprüfung der Gleichwertigkeit der Berufsaus-

bildung und der in der Prüfung nachzuweisenden beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten von außerhalb des Anwendungsbereichs des BBiG bzw. der HwO erworbenen 

Prüfungszeugnissen mit den entsprechenden Zeugnissen über das Bestehen der Ab-

schlussprüfung bzw. Gesellenprüfung betrifft folgende Ausbildungsberufe: 

 

1. Glaser/Glaserin 

2. Glasapparatebauer/Glasapparatebauerin 

3. Glasveredler/Glasveredlerin 

4. Tischler/Tischlerin 

5. Drechsler (Elfenbeinschnitzer)/Drechslerin (Elfenbeinschnitzerin) 

6. Holzbildhauer/Holzbildhauerin 

7. Goldschmied/Goldschmiedin 

8. Silberschmied/Silberschmiedin 

9. Graveur/Graveurin 

10. Metallbildner/Metallbildnerin 

11. Edelsteinfasser/Edelsteinfasserin 

 

Die Überprüfungen werden in folgenden Berufsfachschulen durchgeführt: 

- Staatliches Berufskolleg Glas-Keramik-Gestaltung des Landes NRW in Rheinbach 

- Berufsfachschule an der Staatlichen Glasfachschule Hadamar 

- Berufsfachschule für das Holz und Elfenbein verarbeitende Handwerk in Michelstadt 

- Berufsfachschule an der Staatlichen Zeichenakademie Hanau 

 

Die Überprüfungen und gutachterlichen Stellungnahmen sind bis zum 31. Dezember 2006 

abzuschließen. Sie erfolgen auf der Grundlage der in der Empfehlung des Bundesaus-

schusses für Berufsbildung vom 20.1.1976 festgelegten Kriterien. 


